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Wie ein willkürlicher FFE-Freiheitsentzug schön geredet werden soll
Am 21. September 2012 wurde Arnold S. (Name geändert) morgens 
um 07 Uhr von einem Quartett Polizisten des Postens Lachen/SZ auf-
gesucht. Sie hatten einen nicht näher erklärten Auftrag, ihn auf das 
Betreibungsamt Lachen zu geleiten, obwohl dieses erst um 08 Uhr 
öffnet. Ohne Grund schlugen sie ihn vor seinem Haus zu Boden, er 
schlug mit dem Kopf auf der Kühlerhaube eines Autos auf. Die Polizei 
erklärte, sie käme für den Auto-Schaden auf unkomplizierte Weise auf.

Arnold S. blieb nach dieser Attacke am Boden liegen, gegen gleich 
4 Ordnungshüter nahm er es nicht auf. Darauf erschien ein Sanitäts-
wagen, und der Verletzte wurde ins Spital Lachen gebracht. Obwohl 
er sich nicht wehrte und auch nicht aggressiv war, wurde er im Spital 
rücklings an den Händen an ein Bett fixiert. Als er mehrfach den Bei-
zug eines Anwalts verlangte und sich nicht betökterlen lassen wollte, 
stellte die Ärztin Regina Streuli einen FFE (Fürsorglichen Freiheitsent-
zug; heute: Fürsorgliche Unterbringung) aus – ab mit ihm in die Psychi 
(die ‚Obersee Nachrichten‘ deckten diesen Fall im Mai 2014 auf ).

Die Diagnose des FFE lautete auf Selbst- und Fremdgefährdung und 
„dissozialen Stupor“. Dumm nur: In der Psychi Zugersee in Oberwil 
kamen sie zu einem ganz anderen Schluss. Schon 3 Tage später war 
Arnold S. wieder ein freier Mann. Die Diagnose von Oberwil lautete: 
100% arbeitsfähig. Also ziemlich das Gegenteil.

Damit war der Spuk noch nicht vorbei. Für die Transporte mit Sani-
tätern, für die Eskorte eines Polizeiauto mit 2 Insassen, für den FFE in 
Lachen und die 3 Tage Kost und Logis in Oberwil wurden dem Mann 
rund Fr. 4‘000.- belastet. Dagegen wehrt er sich bis heute umsonst.

Nun unternahm Arnold S. alles für seine Rehabilitierung und erbat 
sich bei den beteiligten Instanzen die Unterlagen zu ihrem Tun. So 
wurden ihm die Papiere sowohl der Spinnwinde wie auch der Polizei 
zugesandt. Sogar ein „Vorführgesuch“ des Betreibungsamtes Lachen 

war dabei. Nur war dieses nicht auf den 21. September, sondern auf 
den 18. Mai 2012 zurückdatiert. Da gingen dem Betroffenen noch ein-
mal die Augenbrauen hoch.

Im August 2013 reichte er eine Strafanzeige gegen die Ärztin Regi-
na Streuli vom Spital Lachen wegen Freiheitsberaubung ein. Doch 
die Schwyzer Justiz hatte keine Lust und nahm die Anzeige nicht an-
hand. Eine weitere, noch detailliertere Anzeige wurde ebenfalls nicht 
anerkannt. Eine Beschwerde ans Schwyzer Kantonsgericht hatte aber 
Erfolg. Nur bekam derselbe Staatsanwalt lic.iur. Charles Fässler die 
Strafanzeige nun auch noch ein drittes Mal in die Hand. Eine dritte 
Nichtanhandnahme-Verfügung liegt nun aber nicht mehr drin.

Geschlagene 18 Monate nach der ersten Strafanzeige wurde die FFE-
Ärztin nun doch noch das erste Mal durch Staatsanwalt Fässler be-
fragt. Dies nutzte sie, um nach der langen Zeit Erinnerungslücken an-
zumelden. Diese Taktik wurde ihr von Rechtsanwalt Christian Michel 
empfohlen, der sie auf Kosten des Spitals Lachen anwaltlich vertritt.

Wie ein blödsinninger FFE verteidigt wird
Michel und seine Klientin taten nun alles, um weitere Personen des 
Spitals sowie des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPD) Lachen in das 
Verfahren einzukneten. Plötzlich standen der angeschuldigten Ärz-
tin noch weitere 3 Kolleginnen bei. Da wäre einmal eine Psychiaterin, 
eine Oberärztin und eine prakt.med. Ausgebildete. Sie alle wurden zur 
Entlastung der FFE-Ärztin angeheuert. Ja sie hätten, will man ihnen 
glauben, mit ihr sogar ein weitschweifiges psychiatrisches Konsili-
um abgehalten. Das Aufgebot der 3 netten Damen wurde sogar mit 
der Herausgabe neuer, intern erstellter Dokumente unterlegt. 
Nur: Diese neuen Dokumente wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erst im Nachhinein erstellt. Man will dies ja nicht einfach so behaup-
ten, aber vergleichen Sie die Dokumente vorher (Polizeirapport) / 
nachher (psychiatrisches Konsilium auf Seite 5) gleich selbst:
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Altendorf, Protokoll zum Polizeieinsatz vom 21. September 2012 
und dessen Folgen 
 
Freitag, 21. September 2012, früh morgens. 
Zwischen 06.30 und 07 Uhr höre ich, noch im Schlaf, ein Klingeln. 
Der Körper nimmt dies aber nicht richtig wahr. Ich bleibe liegen. 
Um 07.00 werde ich brutal aus dem Schlaf gerissen, es klingelt Terror. Es wird wie 
verrückt an die Wohnungstür gepoltert, als wollte man sie einschlagen. 
 
Ich ziehe mir sofort jene Kleider über, die ich zur Arbeit auf der Baustelle brauche. 
Weil der Krach anhält und unerträglich ist, gehe ich zu meiner Wohnungstür. 
Dort stellen sich vier Beamte vom Polizeiposten Lachen auf. Im ersten Moment den-
ke ich, die haben scheinbar zu viel Personal? Sie standen aber nicht etwa vor der 
(verschlossenen) Haustür, sondern vor meiner Wohnungstür.  
 
Es stellt sich mir ein Herr Zimmermann vor. Er sagt, ich müsse mitkommen, sie hät-
ten den Auftrag, mich dem Betreibungsamt Lachen zuzuführen. 
 
Von diesem Grossaufgebot irritiert, frage ich, ob sie mich vogten wollen. Darauf keine 
Antwort. Ich frage nach dem Grund der Zuführung zum Betreibungsamt. Dann sagt 
einer der vier Polizisten, er müsse die Unterlagen zuerst im Auto holen.  
 
Da mir nun klar wird, die wollen mich nach Lachen mitnehmen, frage ich gleichzeitig, 
ob ich doch noch mein Firmenauto auf meinen eigenen Parkplatz umparkieren kön-
ne, das über Nacht jeweils auf dem Firmengelände der angrenzenden Mercedes-
Garage steht (ich darf meinen Kleinlaster jeweils nachts dort hinstellen, ab 07 Uhr 
morgens aber muss er wieder weg sein). 
 
Herr Zimmermann und der Poilzeibeamte neben ihm willigen ein und folgen mir im 
nächsten Moment durch die  Wohnung über den Hinterausgang, durch einen Garten 
an Sträuchern entlang, auf das Areal der Mercedes-Garage hinauf, wo sich der 
Standplatz meines Mercedes Sprinter Kippers befindet. Ich öffne die Tür und will ge-
rade einsteigen. Da sagt ein Polizeibeamter: Stopp! Halt! 
Ein anderer Polizeibeamter sagt: Er übernehme die Verantwortung, das Auto könne 
hier stehen bleiben, ich müsse mir keine Sorgen machen. 
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Das sagte er einfach so und ohne jede Absprache mit der Garage. Ich wies ihn auf 
die Folgen hin für den Fall, dass ich den Kleinlaster jetzt hier stehen lasse. Der Platz 
würde durch die Garage dringend gebraucht. 
In diesem Sinne übergebe ich den Autoschlüssel Polizist Zimmermann mit dem Hin-
weis, er könne den Wagen auch selber auf meinen eigenen Parkplatz bei meinem 
Haus umparkieren, ich würde dann auf der Wagenbrücke mitfahren. In dieser Erwar-
tung schwinge ich mich auf die Wagenbrücke des Fahrzeugs. 
 
Doch dies kommt beim Polizeiquartett nicht gut an: Sie befehlen mir, vom Auto wie-
der runter zu kommen. Sie würden den Wagen nicht umparkieren. Ich antworte: „Das 
verstehe ich nicht.“  
 
Wie ich ein Taschentuch hervorholen will, werde ich gefragt, was ich da in meine Ho-
sentasche greife. Ich sage, zum Handy. Plötzlich eskaliert die Situation. Im nächsten 
Moment wird mir das Handy entrissen.  
 
Ich erinnere mich, dass nebst Polizist Zimmermann noch ein weiterer Polizist voll-
ständig ausrastert. Mit grober Gewalt werde ich zuerst zu Boden, und dann auf die 
Kühlerhaube eines nebenan stehenden Autos gedrückt, das einem Mitarbeiter der 
Garage gehört. Der Zugriff ist so massiv, dass dort eine grössere Beule entsteht. Die 
polizeiliche Gewalt wird durch 4 Leute der Garage Trachsler beobachtet, die um die-
se Zeit gerade zur Arbeit antreten (die Namen sind meinem Anwalt bekannt).  
 
Nun zieht man mir unter roher Gewalt Handschellen an. Ich bin geschockt. Dann 
werde ich in Richtung des Polizeiautos gestossen und gezogen. Ich weiss gar nicht, 
wie mir geschieht. 
 
Zum Vergleich: Ich erlebe in meinem Beruf als Gartengestalter oft harte körperliche 
Einsätze. Aber diese Gewalt bei meiner Festnahme übersteigt dies alles bei weitem. 
 
Mein Körper reagiert anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich kollabiere (zum 
Glück, denke ich im Nachhinein, als  Schutz für meine Gesundheit). 
Die Polizisten setzen effektiv meine Gesundheit aufs Spiel. Weil ich keine Reaktion 
mehr zeige, lassen sie mich gefesselt auf dem Boden liegen.  
Dann entscheiden sie, die Sanität vom Spital Lachen zu alarmieren. 
Nach einer Viertelstunde (oder einer gefühlten Stunde) höre ich die Sirene des Sani-
tätsautos. Schon halb unterkühlt, lesen mich die Sanitäter vom Boden auf und spre-
chen mich an.  
In Handschellen werde ich ins Spital Lachen überführt. Die 4 Polizeibeamten fahren 
hinterher. 
Wie ich wieder ganz zu mir komme, registriere ich, dass mein Kleinlaster ja noch im-
mer auf dem Vorplatz der Garage steht, und dass beide Eingänge zu meiner Woh-
nung offenstehen. Die Polizei nahm mir beim Filzen sämtliche Schlüssel und Utensi-
lien ab. 
 
Im Notfall des Spitals Lachen werde ich durchgecheckt. Nach kurzer Zeit meint die 
Ärztin: Alle Werte normal. Es handle sich wohl um einen psychosomatischen Fall. 
 
Der Ärztin mache ich aber sofort und ohne Umschweife klar, dass ich einen Rechts-
anwalt brauche, und einen Seelsorger.  

So hatte Arnold S. die Polizei- / FFE-
Aktion vom 21. September 2012 ...

... sowie die „Klinik Zugersee“ in Oberwil 
vom 21. bis 23. September 2012 erlebt...
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Doch darauf geht man im Spital in Lachen nicht ein. In diesem Moment kamen mir 
Berichte über Organisationen in den Sinn, die es für solche Fälle gibt.  
 
Nachdem ich meinen Wunsch mehrmals klar und deutlich wiederholte, kommt eine 
Psychiaterin ans Spitalbett. Sie meint, sie sei von der Gemeinde Lachen. 
Auch gegenüber ihr wiederhole ich, ich bräuchte einen Rechtsanwalt und einen 
Seelsorger. Eine Psychiaterin brauche ich hingegen nicht.  
Später steht eine weitere Person am Spitalbett. Ohne sich vorzustellen, redet der 
Mann auf mich ein, ich müsse nur zum Betreibungsamt, dann sei alles erledigt und 
ich könne wieder nach Hause.  
 
Der Mann, der so redet, ist mir aus Zeitungsberichten bekannt. So kann ich ihm auf 
den Kopf zu sagen, dass er der Chef vom Polizeiposten Lachen sei und Beutler 
heisse. 
 
Auch ihm trage ich unmissverständlich meinen Wunsch nach einem Rechtsanwalt 
und einem Seelsorger vor. Aber auch bei ihm finde ich kein Gehör. Im Gegenteil wird 
durch die leitende Ärztin der Notfallaufnahme des Spitals Lachen entschieden, mit 
Zustimmung von Polizeichef Beutler, man müsse mich per FFE ins Psychiatriezent-
rum Oberwil bei Zug einweisen. Eine weitere Eskalation nimmt ihren Lauf. 
 
Und tatsächlich: mit demselben Sanitätswagen, gefolgt vom Polizeiauto mit zwei Po-
lizisten drin, werde ich gefesselt nach Oberwil gefahren.   
 
In der schon vorbereiteten Zelle in Oberwil angekommen, reissen mir die 2 polizeili-
chen Bodyguards fast alle Kleider vom Leib. Ich kam mir wie eine schlecht behandel-
te Ware vor.  
 
Anschliessend wirft man mich vom Notfallbett in das Zellenbett, und lässt mich dort 
liegen. Danach wird die Zelle abgeschlossen und die Tür verriegelt. 
Nach einiger Zeit geht die Türe wieder auf. Ein Arzt und eine Ärztin stellen sich vor 
und wollen mich verhören. 
 
Aber ich hinterlege auch ihnen meinen ausdrücklichen Wunsch nach einem Rechts-
anwalt und einem Seelsorger. Sie wollen aber nicht verstehen. So ändere ich, um 
besser verstanden werden, die Tonlage etwas nach oben. Ich sage ihnen u.a. auch, 
jede Minute in dieser Zelle sei für mich eine zu viel und belaste mich sehr. 
 
Dann ziehen sie wieder ab und schliessen die Türe von aussen ab. 
 
Nach einiger Zeit kommt eine Seelsorgerin. Ich solle ihr erzählen. Dies will ich aber 
nur in Anwesenheit eines Anwalts.  
Daraufhin geht sie und verriegelt die Türe hinter sich.  
 
Das war der 21. September 2012, den ich wohl nie vergessen werde. Ich bin noch 
heute traumatisiert.  
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Offene Fragen 
 
Eingriff in die Privatsphäre – verlorene Arbeitstage, die auf Schadensersatzanspruch 
zu prüfen sind. Kunden warten auf meinen Einsatz und verfolgen mich im Kopf. 
Freitag, 21. September 2012 – ein verlorener Arbeitstag. Grosser Verlust für mich 
und meine Firma.  
Ein langes Wochenende steht mir in einer Zelle der Spinnwinde in Oberwil bevor. 
Samstag und Sonntag bleibt meine Arbeit  im Büro liegen. Der Montag, 24. Septem-
ber 2012, geht auch noch drauf, weil die verantwortlichen Ärzte und Entscheidungs-
träger ins Wochenende gefahren sind. 
 
Was mich beschäftigt: Muss man einfach akzeptieren und zusehen, wie man ins  
Irrenhaus verfrachtet wird, mit dem Ziel, an Seele, Geist und Körper geschwächt zu 
werden? 
 
Am Samstag meldet sich immerhin die Tagesärztin. Und es stellt sich klar heraus: 
Hier werde ich nicht als Mensch wahrgenommen. Ich muss also selber handeln. 
Ich verlange mein Handy. 
Darauf sehe ich viele Anrufe seit meiner Abwesenheit.  Mit ein paar Rückrufen kann 
ich das Schlimmste gerade noch verhindern. 
 
Der Samstag vergeht. 
 
Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht mir durch den Kopf, ich könnte 
Frau X anrufen. Sie könnte für mich wohl etwas deichseln.  
Mein erster Anruf am Sonntag galt aber meinen Eltern. Völlig unnötig wurden diese 
durch die Spinnwinde angerufen. Ich musste sie deswegen beruhigen. 
Ich versprach ihnen, ich käme selber zurecht. Die ganze Angelegenheit sei ein Miss-
verständnis und habe noch eine Strafuntersuchung zur Folge. Die Details wolle ich 
ihnen später schildern.  
Kurz vor Mittag rufe ich also Frau X an. Und tatsächlich: Sie kann mir sofort weiter-
helfen. 
Am Nachmittag meldete sich bereits ein Anwalt, der für den Verein  Psych-Ex tätig 
ist. Endlich ein Lichtblick, dass ich hier rasch wieder rauskommen werde. 
Dem Psych-Ex-Anwalt übermittle ich die Angaben, was seit Freitag, 21. September 
2012 genau passierte.  
Über das Büro des „Psychiatriezentrums Zugersee“ schickt er mir einen Fax. Ich 
muss diverse Seiten durchlesen. 
Später erhalte ich bereits Besuch von Frau X.  
Im Gespräch wird bald klar, dass die Klinik mich am Montag, 24. September 2012, 
mithin 3 Tage nach Einlieferung, spätestens um 11 Uhr entlassen muss. 
 
Der Tag vergeht. 
 
Am Montag verlange ich das umgehende Gespräch mit dem zuständigen Tagesarzt. 
Es findet wenig später statt. 
Ich warte auf den Bescheid.  
Ein Telefon. 
Frau X will mich um 11 Uhr abholen. 
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Dem Personal erkläre ich, ich würde um 11 Uhr abgeholt. Doch die Ärzte wollen mei-
ne Freilassung nach Möglichkeit verzögern und verhindern. Die wirtschaftlichen Inte-
ressen gehen der ärztlichen Sorgfalt offenbar vor. Sie üben grossen Druck auf mich 
aus, was so gar nicht zum Bild eines Arztes passen will. Schliesslich willigt man auf 
ein Entlassungsgespräch ein, das aber erst um 14 Uhr stattfinden soll. 
  
Um 13.30 Uhr steht Frau X fixfertig bereit, um mich aus der Spinnwinde abzuholen. 
Wir treffen uns unten im Besucher-Café. Um 14 Uhr machen sich die Ärzte für das 
Entlassungsgespräch bereit. 
 
Endlich froh, aus dem Irrenhaus zu sein. 
Wir fahren nach Altendorf zurück. 
 
Der Alltag beginnt. 
 
Zurück in meiner Wohnung habe ich alles kontrolliert und überprüft.  
Das Auto steht noch immer auf dem Platz bei der Mercedes-Garage.  
In der Wohnung überprüfe ich, ob auch richtig abgeschlossen wurde. 
Dies auch deshalb, weil bei mir schon mehrfach eingebrochen wurde. Auf Empfeh-
lung der Polizei habe ich im Laufe der letzten Jahre  einige Vorsichtsmassnahmen 
getroffen. 
Mir fällt auf: genau die Türen wurden durch die Polizei nicht  richtig abgeschlossen 
und  gesichert. Einfach nur tragisch.  
 
Was übrig bleibt, sind viele offene Fragen. 
 
Endlich kann ich wieder arbeiten und dabei versuchen, das Trauma zu verarbeiten. 
Die Erlebnisse haben mich viel Kraft gekostet. Das Trauma sitzt tief und hindert mich 
zeitweise, klar zu denken. Ich spüre eine schwere Last. Ich empfinde Druck und 
Schmerz im Herzbereich, den ich so noch bisher nicht kannte. Je nach Situation 
stark oder stärker. 
 
Der massive Eingriff in meine Privatsphäre zeigt Folgen. Ich fühle mich geschwächt. 
Die ersten Tage kann ich die körperliche Leistung, die es für meinen Beruf braucht, 
überhaupt nicht bringen.   
Der Schaden und die Nachteile aus diesem Vorfall sind noch nicht zu fassen. Ich 
weiss nur: der wirtschaftliche Verlust steigt jeden Tag an. 
Mit dem Psych-Ex-Anwalt rede ich deshalb auch über Schadensersatz.  
 
Was war wohl der Hintergrund zu dieser Polizei- und FFE- und Spinnwinden-Aktion? 
 
Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln. Im Falle eines Medienberichts bitte ich 
um die Möglichkeit, den Bericht vor Abdruck gegenzulesen. 
 
Mit freundlichen Grüssen. 
 
Altendorf, Mitte November 2012   Opfer und Geschädigter 
          
        F. Arnold 
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2. Etappe  
oder wie der FFE und die 2 ergebnislosen Psychiatrietage abgerechnet wurden 
 
Der obig beschriebene Vorgang mit zwangsweiser FFE-Einweisung ins Psychiatrie-
zentrum Zugersee in Oberwil/ZG wurde sowohl vom einweisenden Spital Lachen wie 
auch von der ärztlich inaktiv verbliebenen Spinnwinde offenbar mit hohen Kosten in 
Rechnung gestellt. 
 
Obwohl der Psychiatrisierungsversuch nach nur 2 Tagen ergebnislos abgebrochen 
wurde, stellt mir die Krankenkasse CONCORDIA, welcher ich bisher angeschlossen 
war, einen Selbstbehalt von Fr. 1‘248.55 für diese misslungene Aktion in Rechnung. 
Demnach haben die genannten Instanzen effektiv das 10fache davon in Rechnung 
gestellt. Die „Behandlungen“ mittels polizeilicher Zuführung zuerst ins Spital Lachen 
und danach nach Oberwil hätten somit wohl Fr. 12‘485.50 gekostet, worin der polizei-
liche „Begleitservice“ – zu meinen vollen Lasten – noch gar nicht enthalten ist.  
 
Interessant ist auch, mit welcher medizinischen „Diagnose“ ich per FFE an die 
Spinnwinde überstellt wurde. Die CONCORDIA erwähnt dazu  
 

 
 
Allerdings wurde ich im Psychiatriezentrum Oberwil weder auf „phobische Störungen“ 
noch in irgendeiner anderen Art ärztlich „behandelt“. Im Gegenteil wurde ich 3 Tage 
später entlassen, ohne auf meine angeblichen „phobischen Störungen“ auch nur an-
gesprochen zu werden. Somit ging diese „Diagnose“ wohl völlig fehl und diente ein-
zig dazu, mich via FFE aus dem Verkehr zu ziehen, weil ich sowohl gegenüber der 
Polizei wie auch im Spital Lachen auf dem Beizug eines Rechtsanwalts bestand. 
 
Daraus ergibt sich, dass die FFE-Einweisung durch die Ärztin des Spitals Lachen klar 
missbräuchlich war. Ein missbräuchlicher FFE kann dem missbräuchlich eingeliefer-
ten „Patienten“ aber nicht auch noch in Rechnung gestellt werden. Dies wäre nur 
noch absurd. Sofern die CONCORDIA die Falschrechnungen trotzdem begleichen 
will, so ist das ihre eigene Angelegenheit. Allerdings kann sie mich unter den ge-
schilderten Voraussetzungen nicht zur Übernahme eines Selbstbehaltes verpflichten.  
 
Zwischen meiner Festnahme (unter grundloser polizeilicher Gewaltanwendung) vom 
Freitag, 21. September 2012 um 07.00 Uhr bis zu meiner Entlassung vom Montag, 
24. September 2012 um 14 Uhr vergingen rein rechnerisch 79 Stunden. Davon ver-
brachte ich allein 75 Std. in einer Zelle in Oberwil. Einzig im Spital Lachen wurde ich 
untersucht, aber nur auf mögliche äussere Verletzungen durch den gewaltsamen 
Polizeiverhaft. Selbstverständlich wurden die mir massiv zugefügten Überdehnungen 
am Oberkörper und an den Armen nicht festgestellt. Die Polizei stand ja schliesslich 
Wache vor dem Behandlungsraum.   
In Oberwil war ich ohne ärztliche Behandlung lediglich eingesperrt. Somit könnte, 
wenn überhaupt, einzig der Untersuch in Lachen in Rechnung gestellt werden. 
Rechnet man die der Krankenkasse verrechneten „ärztlichen Kosten“ von 12‘485.50 
auf meine 79 Std. andauernde Freiheitsberaubung hoch, so ergibt sich ein Stunden-
mittel von Fr. 158.05. Davon werden mir jetzt freundlicherweise 10% als Kosten für 
meine Freiheitsberaubung in Rechnung gestellt.  
Ich bin selbstverständlich nicht bereit, für die geschilderte widerrechtliche und men-
schenverachtende Tortur auch noch zu bezahlen und weise diese Rechnung zurück. 
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Die Anzahl der verhaftenden Polizisten (4) blieb unerwähnt
... da waren‘s nur noch zwei...
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Statt der Entlassung nach Hause gab es dann diesen FFE...

... frei 
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Dass der „Patient“ mehrfach einen Anwalt verlangte, blendete 
auch der SPD in seinem (nachträglich erstellten und rückda-

tierten?) Bericht aus – die „Beurteilung“ / „Diagnose“ basierte 
somit auf falschen Tatsachen und gab nur ein Zerrbild her.

Die Begründung für den FFE stützt sich auf die irrige Annahme, eine „psy-

chosoziale Belastungsstörung“, herrührend von einem Polizei-über-zugriff, 

sei nur in einer Spinnwinde wie Oberwil zu „heilen“. Wäre dem so, so hätte 

jeder Polizeiübergriff automatisch einen FFE des Polizeiopfers zur Folge. 

„mutistisches Zustandsbild“ und „dissoziativer Stupor“ waren klare Fehldiagnosen.

Mit dem 
beruflichen 
Hintergrund 
‚Klinik Zugersee 
in Oberwil‘ wird 
verständlich, 
dass der „Pati-
ent“ zuletzt dort 
landet. 

Die Diskussion 
über ärztliche 
Zuweisungen 
gegen Honorare 
ist nach wie vor 
aktuell.
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suchen  ........

Angelika Toman

Dr. med., Leitende Ärztin

Stellenleiterin SPD Goldau

Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie
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Seit dem 30. Januar 2015 bekennt sich die 
Leitende Ärztin Dr.med. Angelika Toman aus 
Schindellegi ebenfalls zur (Fehl-)Diagno-
se vom 21.September 2012 an Polizeiopfer  
Arnold, den sie nie gesehen hat. Damit 
möchte sie die FFE-Ärztin Regina Streuli vom 
Vorwurf der Freiheitsberaubung entlasten.

http://www.spd.ch/index.php/mitarbeitendeblog-home/22-mitarbeitende/101-angelika-toman

Hier wird eine willkürlich erstellte Fehl-Diagnose, die zur Einbuchtung eines Mannes in die Spinnwinde Oberwil führte, von 4 Psychiaterinnen des SPD Lachen und Ärztinnen des Spitals Lachen mit allen Mitteln verteidigt. 
Opfer und Feindbild ist ein Gärtner aus dem Bezirk March – Ob die 4 Damen auch bei einem weiblichen Opfer nachträglich falsche Dokumente erstellen würden? Bisher hat sich scheinbar noch kein Patient gewehrt...

Die Tschechin Angelika 
Toman ist Mitarbeitende 
des SPD Goldau. Die Fehl-
diagnose aus Lachen wur-
de ihr (wenn überhaupt) 
per Fax oder Mail zwecks 
Visierung zugestellt.

Stand: 01.01.2014 

Organigramm
des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kantons Schwyz SPD 

Revisionsstelle SFS 

Geschäftsleitung SPD 
Dr. med. Roland Weber, Chefarzt 

Stv. Dr. med. Ursula Rimpau, Leitende Ärztin 

Administration

Hans-Ruedi
Büecheler

Mitarbeitende

SPD Lachen 

Dr. med.  
Ursula Rimpau 

Mitarbeitende

SPD Goldau 

Dr. med. 
Angelika Toman 

Mitarbeitende

Departement des Innern 

SPD Einsiedeln 

Dr. med.  
Martin Leitinger 

Mitarbeitende

Stiftungsrat
Schwyzerische Stiftung für 

Sozialpsychiatrie SFS 

gesundheit schwyz 

Freddy Businger 

Mitarbeitende

Fachstelle für Paar- 
& Familienberatung 

Claudia Bertenghi 

Mitarbeitende

Kontaktstelle
Selbsthilfe

Brigitte Kienast 
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Beilage 2

Der „Schuldner“ wurde trotz Vorführbefehl des Betreibungsamtes bis 
zum 2. Oktober (somit während 9 Arbeitstagen) gar nicht vermisst.....

Korrigenda zum Amt:

Das Betreibungsbüro 
Lachen/Altendorf ist 
eine Privatfirma der  
Lokalfürsten Stählin 

und somit keine  
Amtsstelle.

Psych-Ex-
Anwalt
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Obwohl der „Patient“ Arnold schon 2012 die Her-
ausgabe aller ihn betreffenden Unterlagen beim 
Spital Lachen verlangte, gab dieses auch das  
nebenstehende „Überwachungsblatt“ erst am 30. 
Januar 2015 heraus, zu Handen der (nun doch noch 
untersuchenden) Staatsanwaltschaft.

Es scheint, als würde im Spital Lachen auch der  
„Datenschutz“ patientenfeindlich interpretiert...

Die Notiz unten bestätigt, dass auf einen (offenbar) 
unfreundlichen „Polizeizugriff“ eine adäquate „psy-
chische Reaktion“ erfolgte. 

Mit der Einweisung in die Psychiatrie in Oberwil 
hatte das Spital Lachen aber nicht das Wohl des Pa-
tienten im Auge. Seine Einlieferung nach Ober-
wil hatte einzig zum Zweck, einen legalen Po-
lizeieinsatz gegen einen angeblich „psychisch 
Kranken“ vorzutäuschen, bzw. den Polizeiüber-
griff zu vertuschen. Damit ist nach allgemeinem 
Verständnis der Straftatbestand der Freiheitsbe-
raubung, zumal aus niederen Instinkten, erfüllt.

Der FFE lautete auf „mindestens 20 Tage“ Einbun-
kerung in der „Klinik Zugersee“ in Oberwil. Nach 
einem Wochenende ohne ärztliche Betreuung kam 
der „Patient“ am 23. September 2012 in Oberwil 
wieder frei. Die Diagnose „Selbst- und Fremdge-
fährdung“ sowie „dissoziativer Stupor“ hatte sich 
als missbräuchliche Begründung für die Einliefe-
rung herausgestellt.

Im Fall Arnold zeichnet sich eine der schmutzigsten Kombinatio-
nen aus staatlicher Gewalt und institutionellen Lügengebäuden ab.


